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B E K A N N T M A C H U N G  
der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  

in der Wahlzeit 2019 – 2024 
am Mittwoch, 22.09.2021, um 15 Uhr 

im Mozartsaal des WORMSER 

T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentliche Sitzung 

 

1) Vorstellung der Ergebnisse der Bürgerbefragung zum Thema "Sicherheit in Worms" 
  
2) Anschaffung von interaktiven Präsentationsmedien für das BIZ 
  
3) Haushaltswirtschaft;  

Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln für die Erweiterung und Sanierung Diesterweg 
Grundschule 

  
4) Haushaltswirtschaft;  

Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für die Maßnahme Neubau Pfrimmtal Real-
schule Plus (KI 3.0 Kapitel 2) - Gebäude Diesterwegschule 

  
5) Haushaltswirtschaft;  

Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für den Neubau einer 4-gruppigen Kita in 
Worms-Pfiffligheim 

  
6) Haushaltswirtschaft;  

Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für den Bestandsausbau der IGS 
  
7) Auftragsvergabe; 

Elektroinstallation für die Umsetzung des Digitalpakts in der Westend Grundschule 
  
8) Mitgliedschaft der Stadt Worms im Verein Digital Hub Worms e. V. (i. Gr.) (Arbeitstitel) und 

dessen Unterstützung durch die Stadt Worms 
 

Nichtöffentliche Sitzung 
 
 Vertragsangelegenheit  
   
 Personalangelegenheiten  
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Worms, 14.09.2021 
Stadtverwaltung Worms 
in Vertretung 
Hans-Joachim Kosubek 
Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HINWEIS: 
 
Aufgrund der besonderen Situation (Corona-Pandemie), bitten wir Sie, sich an die „Hygienehin-
weise zur Vermeidung der Übertragung von Infektionskrankheiten“ zu halten.  
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes besteht nur eine begrenzte Kapazität der Zulassung zur 
Sitzung für die Öffentlichkeit.  
 
Wir bitten um vorherige Anmeldung der Teilnahme per E-Mail an sitzungsdienst@worms.de. Ihre 
Teilnahme kann nur nach Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgen. Dies gilt auch für die Medienver-
treter. 
 
Personen, die zu den Risikogruppen gehören und noch nicht geimpft sind, sollten der Sitzung 
fernbleiben. Sind Sie erkrankt (bspw. akute respiratorische Symptome), bleiben Sie bitte ebenfalls 
zu Hause. 
 
Im Übrigen gelten für den Einlass zur Sitzung die 2G-Plus-Regel: 
- Geimpfte müssen einen Nachweis vorlegen 
- Genesene müssen einen Nachweis vorlegen 
- Getestete: Alle anderen benötigen ein zertifiziertes negatives Testergebnis, das nicht älter 

als 24 Stunden ist. Eine Auswahl von Testzentren finden Sie auf der Homepage der Stadt-
verwaltung Worms unter https://www.worms.de/neu-de/aktuelles/Corona-Infos/     
oder unter https://corona.rlp.de/de/testen/. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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B E K A N N T M A C H U N G   

 

zur Sitzung des Mobilitätsausschusses 
in der Wahlzeit 2019 – 2024 

am Donnerstag, 23.09.2021, um 15 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses 

 

T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentliche Sitzung 

 
1) Antrag der SPD – Frau Zäuner vom 13.09.2021, die Verwaltung möge prüfen, ob eine 

Verbesserung der Querungsmöglichkeit im Bereich Einmündung Alzeyer-/ Carl-Villinger-
Straße erreicht werden kann 

  
2) Antrag der SPD – Frau Zäuner vom 13.09.2021, die Verwaltung möge prüfen, ob eine 

sichere Fußgängerquerung über Von-Steuben-Straße Einmündung J.-F.-Kennedy-Straße 
ermöglicht werden kann 

  
3) Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.09.2021, die Verwaltung 

zu beauftragen, ein Konzept für direkte Schulbusverbindung von den Stadtteilen zum Bil-
dungszentrum zu erarbeiten. Bei der Konzeptionierung sollen die Ortsbeiräte einbezogen 
werden 

  
4) Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.09.2021, die Verwaltung 

zu beauftragen, so bald als möglich Kontakt mit der Betreibergesellschaft des Ruftaxis in 
Worms aufzunehmen und die inaktiven Ruftaxi-Linien zu aktivieren 

  
5) Antrag der Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.09.2021, die Verwaltung 

zu beauftragen, bei künftigen Markierungen von Fahrrad-Schutzstreifen die von der Richt-
linie zur Anlage von Stadtstraßen vorgegebene Regelbreite von mindestens 1,50 Metern 
zu beachten. An Stellen, wo dies aufgrund fehlender Restbreiten nicht möglich ist, sollen 
dem Mobilitätsausschuss vor der Markierung mögliche alternative Fördermaßnahmen des 
Radverkehrs vorgestellt werden 

  
6) Beantwortung von Anfragen 
 
 
 
 
Worms, 15.09.2021 
Stadtverwaltung Worms 
in Vertretung 
Uwe Franz 
Beigeordneter 
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HINWEIS: 
 
Aufgrund der besonderen Situation (Corona-Pandemie), bitten wir Sie, sich an die „Hygienehin-
weise zur Vermeidung der Übertragung von Infektionskrankheiten“ zu halten.  
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes besteht nur eine begrenzte Kapazität der Zulassung zur 
Sitzung für die Öffentlichkeit.  
 
Wir bitten um vorherige Anmeldung der Teilnahme per E-Mail an henrike.bischer@worms.de. Ihre 
Teilnahme kann nur nach Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgen. Dies gilt auch für die Medienver-
treter.  
 
Personen, die zu den Risikogruppen gehören und noch nicht geimpft sind, sollten der Sitzung 
fernbleiben. Sind Sie erkrankt (bspw. akute respiratorische Symptome), bleiben Sie bitte ebenfalls 
zu Hause.  
 
Im Übrigen gelten für den Einlass zur Sitzung die 3 „G’s“:  
- Geimpfte müssen einen Nachweis vorlegen  
-  Genesene müssen einen Nachweis vorlegen 
-  Getestete: Alle anderen benötigen ein zertifiziertes negatives Testergebnis, das nicht älter 

als 24 Stunden ist. Eine Auswahl von Testzentren finden Sie auf der Homepage der Stadt-
verwaltung Worms unter https://www.worms.de/neu-de/aktuelles/Corona-Infos/  
oder unter  https://corona.rlp.de/de/testen/  

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 



 
 

 

 

 

 

8 

B E K A N N T M A C H U N G   

 

der Sitzung des Seniorenbeirats der Stadt Worms 
am Montag, 27.09.2021, um 16 Uhr 

im Ratssaal des Rathauses 
 

T A G E S O R D N U N G  
 

 
Öffentliche Sitzung 

 
1) Begrüßung  

2) Genehmigung / Änderung der Tagesordnung 

3) Gespräch mit Christina Jung (Friedhofsbetriebe) 

4) Bericht von der Klausurtagung 

5) Berichte der Mitglieder 

6) Termine  

7) Verschiedenes 

 
 
 
 

Worms, 08.09.2021 
Hildegard Küper 
Vorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HINWEIS: 
 
Aufgrund der besonderen Situation (Corona-Pandemie), bitten wir Sie, sich an die „Hygienehin-
weise zur Vermeidung der Übertragung von Infektionskrankheiten“ zu halten.  
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes, besteht nur eine begrenzte Kapazität der Zulassung zur 
Sitzung für die Öffentlichkeit.  
 
Wir bitten um vorherige Anmeldung der Teilnahme per E-Mail an seniorenbüro@worms.de. Ihre 
Teilnahme kann nur nach Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgen. Dies gilt auch für die Medienver-
treter. 
 
Personen, die zu den Risikogruppen gehören, sollten der Sitzung fernbleiben. Sind Sie erkrankt 
(bspw. akute respiratorische Symptome), bleiben Sie bitte ebenfalls zu Hause. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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B E K A N N T M A C H U N G   

 

der Sitzung des Ortsbeirates Worms-Pfeddersheim 
am Dienstag, 21.09.2021, um 20 Uhr 

im Sängerheim  
(Berliner Str. 48, Worms-Pfeddersheim) 

T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentliche Sitzung 
 

1) Einwohnerfragestunde 

2) Verpflichtung von Dr. Markus Rübel für den Ortsbeirat Worms-Pfeddersheim 

3) Aktueller Sachstand Paternusbad 

4) Vorstellung des künftigen Beigeordneten der Stadt Worms – Timo Horst 

5) Antrag der Freie Liste Pfeddersheim Ortsbeiratsfraktion – Räumung abgestürzter Baum-

stämme aus dem Bachbett 

6) Antrag der Freie Liste Pfeddersheim Ortsbeiratsfraktion – Sanierung Fußweg entlang der 

Pfrimm 

7) Verschiedenes 

 
 
 
 
Worms-Pfeddersheim, 13.09.2021 
gez. Jens Thill 
Ortsvorsteher 
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HINWEIS: 
 
Aufgrund der besonderen Situation (Corona-Pandemie), bitten wir Sie, sich an die „Hygienehin-
weise zur Vermeidung der Übertragung von Infektionskrankheiten“ zu halten. 
 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes, besteht nur eine begrenzte Kapazität der Zulassung zur 
Sitzung für die Öffentlichkeit. 
 
Wir bitten um vorherige Anmeldung der Teilnahme per E-Mail an ov-pfeddersheim@worms.de 
oder per Telefon (0 62 47) 2 46.  
 
Ihre Teilnahme kann nur nach Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgen. Dies gilt auch für Medien-
vertreter. Personen, die zu den Risikogruppen gehören und noch nicht geimpft sind, sollten der 
Sitzung fernbleiben. Sind Sie erkrankt (bspw. akute respiratorische Symptome), bleiben Sie bitte 
ebenfalls zu Hause.  
 
Im Übrigen gelten für den Einlass zur Sitzung die 3 „G´s“: 
- Geimpfte müssen einen Nachweis vorlegen 
- Genesene müssen einen Nachweis vorlegen 
- Getestete: Alle anderen benötigen ein zertifiziertes negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 
Stunden ist. Eine Auswahl von Testzentren finden Sie auf der Homepage der Stadtverwaltung 
Worms unter https://www.worms.de/neu-de/aktuelles/Corona-Infos/. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
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B E K A N N T M A C H U N G  
 

der Sitzung des Kreiswahlausschusses 
für den Wahlkreis 206 – Worms 

zur Bundestagswahl am 26. September 2021 
 
 
Am Freitag, 1. Oktober, 11.30 Uhr, findet im Rathaus der Stadt Worms (Marktplatz 2, II. Oberge-
schoss, Ratssaal) eine Sitzung des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 206 - Worms statt. 
 
 
T A G E S O R D N U N G  
 
1. Prüfung der Wahlniederschriften 
 
2. Feststellung des endgültigen Ergebnisses im Wahlkreis 206 – Worms 
 
3. Feststellung der gewählten Bewerberin/des gewählten Bewerbers 
 
 
 
Die Sitzung ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt. 
 
 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes besteht nur eine begrenzte Kapazität der Zulassung zur 
Sitzung für die Öffentlichkeit. 
Ich bitte um vorherige Anmeldung der Teilnahme per E-Mail an sitzungsdienst@worms.de. Ihre 
Teilnahme kann nur nach Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgen.  
Dies gilt auch für die Medienvertreter. 
 
Personen, die zu den Risikogruppen gehören, sollten der Sitzung fernbleiben. Sind Sie erkrankt 
(bspw. akute respiratorische Symptome), bleiben Sie bitte ebenfalls zu Hause.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
 
 
Worms, 10. September 2021 
Der Kreiswahlleiter des  
Wahlkreises 206 – Worms 
gez. Adolf Kessel 
Oberbürgermeister 
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Bundestagswahlen am 26. September 2021 
 

Bekanntmachung der Briefwahllokale 
 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zur Bundestagswahl am 
Sonntag, 26. September, ab 14.30 Uhr in folgenden Räumen zusammen: 
 
 
Briefwahlbezirk      Wahllokal 
 
 

9001 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  
Rathenaustraße 11, 67547 Worms  

 
 
9002 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  

Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 
 
9003 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  

Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 
 
9004 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  

Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 
 
9005 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  

Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 

 
9006 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  

Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 

 
9007 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  

Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 

 
9008 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  

Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 
 
9009 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  

Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
      

 
9010 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms 
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9011 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  

 
9012 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms 
 
 
9013 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms 
 
 
9014 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms 
 
 
9015 DAS WORMSER, EG, Mozartsaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms 
   
 
9016 DAS WORMSER, 1. OG., Großer Luthersaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms    
 
 
9017 DAS WORMSER, 1. OG., Großer Luthersaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms    
 
 
9018 DAS WORMSER, 1. OG., Großer Luthersaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms    
 
 
9019 DAS WORMSER, 1. OG. Großer Luthersaal (Foyer),  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms    
 
 
9020 DAS WORMSER, 1. OG., Großer Liebfrauensaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms    

  
 

9021 DAS WORMSER, 1. OG., Großer Liebfrauensaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms 
 
 
9022 DAS WORMSER, 1. OG., Großer Liebfrauensaal,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 

 
9023 DAS WORMSER, Ebene 1, Theater Foyer,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
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9024 DAS WORMSER, Ebene 1, Theater Foyer,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  

 
 

9025 DAS WORMSER, Ebene 1, Theater Foyer,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 
 
9026 DAS WORMSER, Ebene 1, Theater Foyer,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
   
 
9027 Rathaus, 1. OG., Sitzungszimmer 142,  

Marktplatz 2, 67547 Worms 
    
 
9028 DAS WORMSER, Ebene 0, Theater Foyer,  

Rathenaustraße 11, 67547 Worms   
 
 
9029 DAS WORMSER, Ebene 0, Theater Foyer,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms 
 
 
9030 DAS WORMSER, Ebene 1, Theater Foyer,  

Rathenaustraße 11, 67547 Worms 
 
 

9031 DAS WORMSER, Ebene 1, Theater Foyer,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 
 
9032 DAS WORMSER, Ebene 1, Theater Foyer,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 
 
9033 DAS WORMSER, Ebene 1, Theater Foyer,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 
 
9034 DAS WORMSER, Ebene 1, Theater Foyer,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
 
 
9035 DAS WORMSER, Ebene 1, Theater Foyer,  
 Rathenaustraße 11, 67547 Worms  
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Zur Zulassung der Wahlbriefe und zur Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses hat 
Jedermann Zutritt. 
 
Ein barrierefreier Zugang zu den Briefwahlbezirken ist möglich. 
 
 
 
 
Worms, 14.09.2021 
Der stellvertretende Kreiswahlleiter 
gez. Hans-Joachim Kosubek 
Bürgermeister  
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B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
WORMSER  PFINGSTMARKT 2022 

 
vom 4. Juni  bis 12. Juni 2022 

 
 
 

WORMSER  BACKFISCHFEST 2022 
 

das große traditionelle Wein- und Volksfest am Rhein 
vom 27. August  bis 4. September 2022 

 
 
Zulassungsgesuche sind bis spätestens 30. Oktober 2021 schriftlich g e t r e n n t für jede Veran-
staltung zu richten an 
 

Stadtverwaltung Worms 
Bereich 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Abt. 3.02 
Adenauerring 1 
67547 Worms 

 
 
Die Gesuche müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
 
1) Genaue, ständige Anschrift des Bewerbers (kein Postfach) mit aktueller Telefonnummer 
 
2) Art des Geschäftes (beizufügen sind ein aktuelles Farbfoto / aktueller Prospekt, bei Schauge-

schäften ein Programm sowie die Adresse der Internet-Homepage) 
 

3) Nachweis der gültigen Haftpflichtversicherung und Nachweis der Gewerbeanmeldung bzw. 
Ablichtung der Reisegewerbekarte 

 
4) Bei Imbissbetrieben ist das genaue Warenangebot abschließend anzugeben. Speisen und 

Getränke dürfen nur in Mehrweggeschirr und mit Mehrwegbesteck abgegeben werden 
 
5) Frontlänge, Tiefe und Höhe des Geschäftes (tatsächliche Maße und außerdem Maße 

der Stützen, Vorbauten, Kassenhäuschen, Dachüberbauten usw.) sowie ein Aufbauplan 
 
6) Genaue Stromanschlusswerte (Lichtstrom, Kraftstrom) in kW 
 
7) Anzahl und genaue Maße der mitgeführten Wohn- und Packwagen, sowie Zugmaschi- 

nen (für Wohnwagen sind Maßangaben -Länge und Breite- erforderlich). Daneben ist anzuge-
ben, welche der vorgenannten Wagen oder Fahrzeuge unbedingt zur Herstellung der Be-
triebsbereitschaft oder –sicherheit direkt am Geschäft abgestellt werden müssen 
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Die Zulassung von Spielgeräten (Boxautomaten, Kraftmesser u. ä.) ist besonders zu beantragen. 
Eine nachträgliche Zulassung erfolgt nicht. 
 
Bewerbungen für den Verkauf von Neuheiten und Gebrauchsgegenständen (Textilien, Lederwa-
ren, Schmuck-, Haushaltswaren, usw.) können ebenfalls berücksichtigt werden, da diesen Veran-
staltungen ein Verkaufsmarkt angeschlossen ist. Eine Einzelangabe des Warenangebotes ist, ne-
ben den vorgenannten Angaben, erforderlich, neuestes Farbfoto des Verkaufsgeschäftes ist beizu-
fügen. Allgemeine Angaben wie z.B. „Geschenkartikel“, „Mode“, „Accessoires“ etc. reichen nicht 
aus). 
 
Die Bewerbungen begründen keinen Rechtsanspruch auf Zulassung oder auf einen bestimmten 
Platz. Frühere Zulassungen – auch langjähriger Beschicker – geben keine Gewähr dafür, dass 
Betriebsausführung und – gestaltung weiterhin den Vorstellungen des Veranstalters zur Durchset-
zung der Festkonzeption entsprechen. Alle Zulassungen erfolgen schriftlich in Vertragsform. Münd-
liche Absprachen sind nicht rechtsverbindlich. 
 
Andere als in der Bewerbung angegebenen Waren sind nicht zugelassen. Die Stadt Worms behält 
sich vor, im Warenangebot Veränderungen vorzunehmen. 
 
Unvollständige oder verspätet eingegangene Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. Gleiches 
gilt für Bewerber/innen, die Platzgelder, Gebühren irgendwelcher Art schulden.  
 

Der Bewerbung sind  k e i n e  Postwertzeichen, Briefmarken und/oder Rückumschläge beizufü-
gen. Der Eingang der Bewerbungen wird nicht bestätigt. 
 
Die Verträge für den Festplatz (Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte, Verlosungen, Schieß-
hallen, Imbissbetriebe usw.) werden voraussichtlich bis 31. Dezember 2021, Verträge für den Ver-
kaufsmarkt bis 31. Mai 2022 zugestellt. 
 
Bewerber, die bis zu den angegebenen Terminen keinen Bescheid erhalten, konnten leider nicht 
berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
Worms, im August 2021 
in Vertretung 
Hans-Joachim Kosubek 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung über die Berufung einer Ersatzperson 
in den Stadtrat der Stadt Worms 

 
 
 
 Der über den Wahlvorschlag der Sozialdemokratischen Partei Deutschland in den Stadtrat der 

Stadt Worms gewählte Herr Timo Horst hat sein Mandat als Stadtratsmitglied niedergelegt. 
 

Gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit § 66 der Kommunalwahlordnung 
wurde Herr Willi Fuhrmann als Ersatzperson einberufen. 
 
Herr Fuhrmann hat die Wahl angenommen. 

 
 
 
 

Worms, den 14.09.2021 
in Vertretung 
gez. Hans-Joachim Kosubek 
Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G  
 

Umbenennung eines Teilstücks der Vangionenstraße 
 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 09.09.2021 folgender Straßenumbenennung zugestimmt: 
 
 

Am Alten Schlachthof 
 
     
Die Straße „Am Alten Schlachthof“ verläuft von der Floßhafenstraße entlang des alten Schlacht-
hofgeländes bis zu dem Kurvenbereich der Vangionenstraße. 
 
 
 
 
Worms, 14.09.2021 
Stadtverwaltung Worms 
gez. Uwe Franz 
Beigeordneter 
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Skizze zur Umbenennung eines Teilstücks der Vangionenstraße 
Gemarkung Worms, Flur 23 
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